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Unterrichtung
durch die Bundesregierung

Stellungnahme der Bundesregierung zu der EntschlieBung des
Bundesrates zur Finften Verordnung zur Anderung der Anlage
des Neue-psychoaktive-Stoffe-Gesetzes

Bundesministerium Berlin, 22. September 2025
fiir Gesundheit
Parlamentarischer Staatssekretir

An die

Présidentin des Bundesrates
Frau Ministerprasidentin
Anke Rehlinger

Sehr geehrte Frau Bundesratsprésidentin,

beigefiigt tibersende ich Ihnen die Stellungnahme der Bundesregierung zur
EntschlieBung des Bundesrates ,Fiinfte Verordnung zur Anderung der
Anlage des Neue-psychoaktive-Stoffe-Gesetzes vom 14. Juni 2024
(Bundesratsdrucksache 202/24 (Beschluss)).*

Mit freundlichen Grii3en
Dr. Georg Kippels

* siche Drucksache 202/24 (Beschluss)
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Drucksache 524/25

Stellungnahme der Bundesregierung zur EntschlieRung des Bundesrates
zur Fiinften Verordnung zur Anderung der Anlage des Neue-psychoaktive-Stoffe-Gesetzes
vom 14. Juni 2024

Fiinfte Verordnung zur Anderung der Anlage des Neue-psychoaktive-Stoffe-Gesetzes
(Drucksache 202/24)

Die Bundesregierung teilt ausdriicklich das in der Entschlieffung des Bundesrates vom 14. Juni
2024 zum Ausdruck gebrachte Anliegen, dass der Verkauf von Lachgas zum Schutz vor Miss-
brauch zu Rauschzwecken eingeschrinkt werden muss. Dies gilt ganz besonders fiir Kinder
und Jugendliche.

Zu diesem Zweck sieht der Gesetzentwurf der Bundesregierung zur Anderung des Neue-
psychoaktive-Stoffe-Gesetzes (BR-Drucksache 366/25) vor, Distickstoffmonoxid (Lachgas)
zum Schutz der Gesundheit der Bevolkerung in eine neue Anlage 2 zum Neue-psychoaktive-
Stoffe-Gesetz (NpSG) aufzunehmen. Der breiten Verwendung von Lachgas als technisch nicht
ersetzbare Industriechemikalie Rechnung tragend, soll das allgemeine Umgangsverbot des

§ 3 NpSG in Bezug auf Lachgas nur auf Behiltnisse mit einer Fiillmenge von jeweils mehr als
acht Gramm Anwendung finden.

Zum Schutz von Kindern und Jugendlichen und zur Eindimmung der omniprisenten Ver-
fligbarkeit von Lachgas sieht der Gesetzentwurf der Bundesregierung zusitzlich unabhéngig
von der Fiillmenge des einzelnen Behiltnisses ein Abgabe-, Erwerbs- und Besitzverbot an
bzw. fiir Minderjihrige sowie ein Verbot zur Abgabe iber Automaten und tiber den Versand-
handel an Endverbraucher vor.

Damit erfasst der Gesetzentwurf die Darreichungsformen und Vertriebswege, die im Hinblick
auf die missbriauchliche Verwendung von Lachgas besonders gefahrgeneigt sind.

Von den Verboten ausgenommen bleiben sollen nach dem Stand von Wissenschaft und Tech-
nik anerkannte Verwendungen zu gewerblichen, industriellen oder wissenschaftlichen Zwe-
cken; von vornherein ausgenommen bleiben aufierdem Arzneimittel und Medizinprodukte.
Das Gleiche soll ferner in Bezug auf Kinder und Jugendliche sowie auf die Abgabe tiber Auto-
maten und tiber den Versandhandel gelten, wenn die jeweiligen Handlungen in einer Form
erfolgen, die die Extraktion des jeweiligen Stoffes nur unter unverhéltnisméfigem Aufwand

zulasst (zum Beispiel Fertigsprithsahne).



	0524-25-vor.pdf�
	524-25-Anlage.pdf�
	Einfügen aus "leerseite.pdf"
	0048-25-vor.pdf�
	48-25-Fassung.pdf�


